
Über Vorbesitzer 
ist aufzuklären

Recht beim Kauf eines Gebrauchtwagens
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Mein gutes § – ANZEIGE –

Ibbenbüren. Jeder, der schon 
einmal ein gebrauchtes Auto ge-
kauft hat, weiß, dass die Person 
des Vorbesitzers für den Wert 
und den Pflegezustand des Fahr-
zeuges nicht ganz unerheblich 
ist. Deswegen haben die Gerichte 
bereits seit Längerem anerkannt, 
dass der Verkäufer auf die Nut-
zung des Fahrzeuges als Mietwa-
gen hinweisen muss, wenn diese 
Nutzung noch für den Wert des 
Fahrzeuges erheblich sein kann. 
Grund hierfür ist nach Auffas-
sung der Gerichte, dass die Miet-
wageneigenschaft ein die Wert-
bildung negativ beeinflussender 
Faktor ist, der üblicherweise zu 
einem Abschlag auf den „Nor-
malpreis“ des Fahrzeugs führt.
Der 4. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts Hamm hatte nun 
die Frage zu entscheiden, ob bei 
einem Mietwagen die Angabe 
„Jahreswagen – 1 Vorbesitzer/ 
1. Hand“ irreführend ist, wenn 
nicht zugleich über die Art des 
Vorbesitzers – hier eine Miet-
wagenfirma – aufgeklärt wird. 
In dem zugrunde liegenden Fall 
hatte eine Kfz-Händlerin über 
eine Internetplattform ein Auto 
mit der Beschreibung „Jahres-
wagen – 1 Vorbesitzer“ und „1. 
Hand“ angeboten. Dieses Fahr-
zeug war gewerblich von zwei 
Mietwagenfirmen genutzt wor-
den.
Eine andere Händlerin hatte dar-
in eine Irreführung gesehen und 
gegen die Anbieterin im einst-
weiligen Verfügungsverfahren 
eine Unterlassungsverfügung 
erwirkt (Landgericht Essen, Be-
schluss vom 18. Oktober 2010, 
Aktenzeichen 45 O 5/10).

Der 4. Zivilse-
nat hat nun die 
landgerichtli-
che Unterlas-
sungsverfü-
gung bestätigt. 
Es sei irrefüh-
rend, wenn auf 
die Anzahl der 
Vorbesitzer ab-
gestellt werde, 
ohne dass über die Art des Vor-
besitzes aufgeklärt werde. Der 
Durchschnittsverbraucher ver-
stehe die Angabe der Vorbesit-
zer nicht allein formal, sondern 
verbinde damit die Vorstellung, 
von wie vielen Personen und  
zu welchen Zwecken das Fahr-
zeug bislang genutzt worden  
ist. 
Der Verbraucher entnehme da-
raus Informationen, wie der 
Wagen bisher gefahren und ge-
pflegt worden sei. Mietfahrzeuge 
würden von Fahrern mit wech-
selndem Temperament, wech-
selnden Fahrfähigkeiten und 
Sorgfaltseinstellungen benutzt, 
dies habe Auswirkungen auf  
die Verschleißteile und den Pfle-
gezustand (Urteil des 4. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts 
Hamm, Aktenzeichen I-4 U 
101/10).
Im Jahr 2008 hatte bereits das 
Oberlandesgericht Stuttgart 
(Aktenzeichen 19 U 54/08) 
festgestellt, dass eine arglistige 
Täuschung des Käufers vorliegt, 
wenn ein Gebrauchtwagenver-
käufer ein vorher ausschließlich 
als Mietwagen genutztes Fahr-
zeug als „aus erster Hand“ an-
preist, ohne die wertmindernde 
Historie zu erwähnen.
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